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§ 12 LBPG 2002 Zurechnung

LBPG 2002 - Burgenlandisches Landesbeamten-Pensionsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.06.2025

Dem wegen dauernder Dienstunfdhigkeit in den Ruhestand versetzten Beamten, der die fir den Anspruch auf
Ruhegenuss im Ausmal? der Ruhegenussbemessungsgrundlage erforderliche ruhegenussfahige Gesamtdienstzeit nicht
erreicht hat, ist bei der Bemessung des Ruhegenusses der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der
Versetzung in den Ruhestand und dem Ablauf des Tages, zu dem der Beamte gemal3 § 14 Abs. 1 LBDG 1997 in der ab
1. Janner 2020 geltenden Fassung in den Ruhestand Ubergetreten ware, hdchstens jedoch 10 Jahre, zu seiner
ruhegenussfahigen Gesamtdienstzeit zuzurechnen. Der Ruhegenuss darf durch die Zurechnung die

Ruhegenussbemessungsgrundlage nicht Gberschreiten.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 12 LBPG 2002 Zurechnung
	LBPG 2002 - Burgenländisches Landesbeamten-Pensionsgesetz 2002


